
 

 

 
 

  

Wegweiser zur Psychotherapie 

Diese Übersicht soll Orientierung geben, wenn Sie sich über psychotherapeutische Unterstützung informieren möchten. Sie 

erklärt, welche Berufsgruppen Psychotherapie anbieten dürfen, wann eine Behandlung sinnvoll ist und wie der Ablauf 

typischerweise gestaltet ist. Sie beschreibt allgemeine Aspekte der Psychotherapie und die Strukturen des 

psychotherapeutischen Systems in Deutschland, spiegelt jedoch nicht meinen persönlichen Ansatz wider. Wenn Sie mehr 

über meine Herangehensweise erfahren möchten, lesen Sie gerne anschließend die PDF „Mein therapeutischer Ansatz“. 

1) Was ist Psychotherapie? 

Psychotherapie ist ein wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur Behandlung psychischer und psychosomatischer 

Beschwerden. Sie zielt darauf ab, belastende Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster zu verstehen und zu 

verändern sowie die psychische Gesundheit zu stärken. Psychotherapie kann sowohl im Rahmen der 

gesetzlichen Krankenversicherung als auch privat durchgeführt werden. 

 

2) Wer darf Psychotherapie anbieten? 

In Deutschland dürfen nur bestimmte Berufsgruppen Psychotherapie anbieten: 

• Psychologische Psychotherapeut:innen                                                                                              

(Studierte Psycholog:innen mit staatlicher Approbation und anerkannter Psychotherapieausbildung) 

• Ärztliche Psychotherapeut:innen                                                                                                  

(Approbierte Fachärzt:innen mit psychotherapeutischer Weiterbildung) 

• Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut:innen                                                                                    

(in der Regel Psycholog:innen oder (Sozial-)Pädagog:innen mit einer staatlich anerkannten 

psychotherapeutischen Ausbildung mit Schwerpunkt Kinder und Jugendliche) 

• Heilpraktiker:innen und Heilpraktiker:innen eingeschränkt für Psychotherapie                                                    

(Personen mit staatlicher Zulassung nach dem Heilpraktikergesetz – entweder mit uneingeschränkter 

Erlaubnis oder beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie) 

 

3) Wann ist Psychotherapie sinnvoll? 

Eine Psychotherapie kann hilfreich sein, wenn Sie über längere Zeit unter seelischem oder körperlichem Stress 

leiden oder sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden. 



 

 

 
 

  

Typische Gründe können sein: 

• Anhaltende Niedergeschlagenheit, Erschöpfung oder Antriebslosigkeit 

• Angst, Überforderung oder innere Unruhe 

• Schlafstörungen, Grübeln oder psychosomatische Beschwerden 

• Belastende Lebensereignisse oder Konflikte 

Psychotherapie bedeutet nicht, „krank“ zu sein – sie ist ein Schritt, um das eigene seelische Gleichgewicht 

wiederzufinden und neue Wege im Umgang mit Belastungen zu erlernen. 

 

4) Wie läuft eine Psychotherapie ab? 

Der Ablauf kann je nach Verfahren und Therapeut:in leicht variieren, folgt aber meist einem ähnlichen Grundschema: 

1. Kontaktaufnahme: In einem ersten Kontakt wird geklärt, welches Anliegen besteht und welche Art von 

Unterstützung sinnvoll sein kann. 

2. Probatorische Sitzungen: In diesen ersten Sitzungen (meist 1–5 Termine) wird geprüft, ob die Chemie 

zwischen Therapeut:in und Patient:in stimmt und ob das gewählte therapeutische Verfahren geeignet ist. 

Bei kassenzugelassenen Therapien dienen diese Sitzungen außerdem dazu, die Kostenübernahme durch 

die Krankenkasse zu beantragen. 

3. Therapiebeginn: Nach Abschluss der Probatorik beginnt die eigentliche Behandlung. Eine Sitzung 

dauert in der Regel 50 Minuten, die Gesamtdauer hängt vom individuellen Bedarf ab. 

4. Abschluss und Nachsorge: Zum Ende werden Fortschritte reflektiert und Strategien besprochen, wie 

das Erarbeitete nachhaltig im Alltag umgesetzt werden kann. 

 

5) Welche Therapieformen gibt es? 

Die in Deutschland anerkannten Richtlinienverfahren sind:                                                            

Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Analytische Psychotherapie und 

Systemische Therapie       

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl ergänzender Verfahren, die insbesondere von Heilpraktiker:innen oder in 

integrativen Konzepten angewendet werden – z. B. achtsamkeitsbasierte Verfahren, humanistische Ansätze oder 

körperorientierte Methoden. 



 

 

 
 

  

6) Kosten & Rahmenbedingungen 

Gesetzlich Versicherte können Psychotherapie bei approbierten Psychotherapeut:innen in der Regel über die 

Krankenkasse abrechnen. Bei Privatpatient:innen, Zusatzversicherten oder Selbstzahler:innen gelten individuelle 

Regelungen. Psychotherapie durch Heilpraktiker:innen ist eine Privatleistung (siehe auch PDF: „Informationen 

zur möglichen Kostenerstattung und steuerlichen Absetzbarkeit“). 

 

7) Was sollte ich vor Beginn einer Therapie beachten? 

Eine Psychotherapie ist ein gemeinsamer Prozess, der Zeit, Offenheit und Vertrauen braucht. 

Hilfreich ist es, sich vorab folgende Fragen zu stellen: 

• Bin ich bereit, mich regelmäßig mit meinen Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen? 

• Habe ich die zeitlichen und emotionalen Ressourcen für einen kontinuierlichen Prozess? 

• Welche Erwartungen habe ich an die Therapie und was möchte ich konkret verändern? 

Therapie bedeutet nicht, „jemand heilt mich“, sondern „wir arbeiten gemeinsam daran, dass Veränderung möglich wird“. 

 

8) Wie finde ich die passende Therapeutin oder den passenden Therapeuten? 

Eine gute therapeutische Beziehung ist entscheidend für den Erfolg einer Behandlung. Hilfreich bei der Suche sind: 

• Psych-Info (psych-info.de) – offizielle Therapeutensuche der Psychotherapeutenkammern 

• Arztsuche der Kassenärztlichen Vereinigungen (116117.de) 

• Verbände und Berufsregister der Heilpraktiker:innen 

• Empfehlungen durch Ärzt:innen oder persönliche Kontakte 

Vertrauen, Sympathie und ein Gefühl von Sicherheit sind oft die besten Wegweiser für die richtige Wahl. 

 

Hinweis: Dieses Dokument dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Es ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Diagnostik, 

Beratung oder Notfallversorgung. In akuten Krisen, bei Suizidgedanken oder Selbstgefährdung wenden Sie sich bitte unverzüglich an den Notruf (112) oder an 

den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117) bzw. den psychiatrischen Krisendienst Ihrer Region. Die genannten Informationen und Kontakte wurden sorgfältig 

recherchiert; eine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. 


